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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Informationen zu sichergestellten Reisepässen und der 
verweigerten Datenlöschung bei der Botschaft Bern 

BEZUG Ihre Anfrage vom 14.12.2018 und vom 08.01.2019, 
Eingangsbestätigung vom 18.12.2018 und Bescheid vom 
19.12.2018 

ANLAGE -- 
GZ  505-511.E-IFG 429-2018 (bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Berlin, 18.01.2019 

Sehr geehrte███████████▍▍

 

auf  Ihre  o.g.  erneute  Nachfrage  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  des  Bundes  (IFG), 

mit der Sie um Übersendung von Akten bitten, bei denen Reisepässe sichergestellt wurden, 

teile ich Ihnen nach Bestätigung der Passstellenleiterin in Bern folgendes mit: 

 

Bei Vorgängen im Zusammenhang mit der Sicherstellung von Reisepässen handelt es sich 

um Einzelfallakten, die – unter dem gleichen Geschäftszeichen wie sämtliche andere im 

Zusammenhang mit Pass- und Personalausweisangelegenheiten entstandenen Akten - 

alphabetisch abgelegt sind.  Ohne Kenntnis des Nachnamens der Personen, deren 

Reisepass sichergestellt worden ist, können entsprechende Vorgänge nicht ermittelt 

werden. 

Die Anzahl der bei der Botschaft Bern jährlich bearbeiteten Pass- und  
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Personalausweisangelegenheiten liegt bei ca. 50.000, so dass eine Durchsicht in keinem 

Verhältnis stehen würde.  

Eine Übersendung von Passakten an Sie , wie von Ihnen gewünscht, kann aufgrund der 

darin enthaltenen personenbezogenen Daten Dritter gem. § 5 Abs. 1 IFG nicht erfolgen. 

 
Dieses Schreiben ergeht kostenfrei. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

█████████▍
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 


